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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 9

Hoftungsbegrenzungen in Mondotsvertrögen /
Ergönzung der Wirtschofisprüferordnung (WpO)
lm Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Anderung der Wirtschoftsprüferordnung hot
Bundesregierung eine Vorschrift zur vertroglichen Hoftungsbegrenzung ei
($ 54 ol. Diese befoßt sich sowohl mit schriftlichen Vereinborungen im Einzelfoll ols ou
mit vorformulierten Vertrogsbedingungen. Dorüber hinous wird die Möglichkeit
Hoftungsfreistellung einzelner Sozietötsportner durch vorformulierte Vertrogsbedingu
gen ongesprochen.

Wir drucken den Entwurfstext des $ 54 o nochfolgend, domit er lhnen ols Orientieru
bei der Abfossung von Mondotsvertrögen dient:

,,$ 54 o Vertrogliche Begrenzung von Ersqtzonsprüchen
(l ) Der Anspruch des Auftroggebers ous dem zwischen ihm und dem Wirtsch
bestehenden Vertrogsverhöltnis ouf Ersotz eines fohrlössig verursochten Schodens ko
beschrönkt werden
l. durch schriftliche Vereinborung im Einzelfoll bis zur Mindesthöhe der Deckun

summe noch $ 54 Abs.2;

2. durch vorformulierte Vertrogsbedingungen ouf den vierfochen Betrog der Mi
höhe der Deckungssumme noch $54 Abs. 2, wenn insoweit Versicherungssch
besteht.

(2) Die pe.rsönliche Hoftung von Sozietötsportnern ($44b) ouf Schodenersotz ko
ouch durch vorformulierte Vertrogsbedingungen ouf einzelne nomentlich bezeich
Sozietötsportner beschrönkt werden, die die vertrogliche Leistung erbringen

Bundesrot-Drucksoche 361 /93 vom 28. 5. 1993

Moklertötigkeit /Anwoltsberuf / Gewerbliche Tötigkeit
Mit dem Beruf des Rechtsqnwoltes isi - onders ols für Wirtschoftsprüfer/vereidi
Buchprü{er- eine gewerbliche Tötigkeit nicht kroft Gesetzes unvereinbor. Wenn ouch
stöndige Ausübung des Berufes eines Moklers {ür einen Rechtsonwolt unzulössig
konn ergrundsötzlich iedenfolls ein gelegentliches einzelnes Moklergeschöft
som mit einem Dritten vereinboren.
(BGH, Urt.v. 31.10.1991 - lX ZR 303/90 - WM 1992,2791
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Schodenersotzpflicht
wegen unrichtiger Bilonz
- Kousolitöt
- Sicherheiien der Ehefrou
(BGH, Urt.v. 21.1.1993 - lllZRIS/921

Tqtbestond:

Zur Schodenersotzpflicht eines Wirtschoftsprüfers, der durch eine unrich-
tige Bilonz die Ehefrou des Geschöftsinhobers zut Aufnohme von Dor-
lehen des Ehemonnes veronloßt hot.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin begehrt die Feststellung, do0 die Beklogten ihr zum Ersotz
des Schodens verpflichteisind, derihrdodurch entstonden sei, doß sie im
Vertrouen ouf eine von den Beklogten erstellte günstig loutendg ober
unzutreffende Bilonz für dos Geschöft ihres Ehemonnes selbst Dorlehen
oufgenommen und für im Hinblick ouf diese Bilonz gewöhrte Dorlehen
ihres Ehemonnes Sicherheiten gestellt hobe.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, weil die Klogerin weder
selbstin Vertrogsbeziehungen zu den Beklogten gestonden hobe noch in
den Schutzbereich des Vertroges zwischen ihrem Ehemonn und den
Beklogten, in dessen Erfüllung diese die Bilonz ersfellten, einbezogen
gewesen sei.

Die Berufung der Klögerin blieb ohne Erfolg. Die Revision führte zvr Auf-
hebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

t.

I . Dos Berufungsgericht sieht die Feststellungskloge ols zulössig on. Dos
wird von der Revision ols ihr günstig hingenommen und loßt Rechtsfeh-
ler ouch nicht erkennen.

2. Do s Beruf u n g sgericht beio ht o u ch eine positive Vertro gsverletzu n g der
Beklogten. Auch dos ist revisionsrechtlich nichtzu beonstonden. Noch
den durch Sochverstöndigenguiochten erhörteten Feststellungen
beruhte dos fehlerhofte Ergebnis der von den Beklogten erstellten
Bilonz des Ehemonnes der Klögerin nicht ouf unzureichender Unter-

(
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richtung durch diesen, sondern ouf mongelhofter Auswertung von
Unterlogen, die den Beklogten vollstöndig vorlogen.

3. Die Annohme des Berufungsgerichts, die Klögerin sei in den Schutz-
bereich des zwischen ihrem Ehemonn und den Beklogten geschlosse-
nen Vertroges einbezogen gewesen, wird von der Revision ols ihr
günstig hingenommen und von der Revisionserwiderung ohne Erfolg
bekompft. Eine vertrogliche Pflicht der Beklogten, Schöden der hier
geltend gemochten Artvon der Klögerin fernzuholten, ergibtsich oller'
dings nicht schon dorous, doß die - unrichtige Feststellung eines zu
hohen Betriebsergebnisses im Unternehmen des Ehemonnes ouch die
von der Klögerin zu zohlende Einkommensteuer erhoht hötte. Um
steuerliche Nochteile dieser Art geht es hier nicht. Die geltend qe-
mochten Schöden - im Vertrouen ouf die Richtigkeitder Unterneh0,-,rs-
bilonz gewöhrte Dorlehen und Sicherheiten für den Betrieb des Ehe-
monnes - stehen oußerhqlb des Schutzbereichs möglichersteuerrecht-
licher dienstvertroglicher Pflichten der Beklogten.

Arrdererseits steht fest, doß der Ehemonn der Klögerin die Beklogten
mit der Erstellung der Unternehmensbilonz beouftrogte, weil seine
Housbonk die Entscheidung über einen zu gewöhrenden Kredit von
deren Vorloge und lnholt obhöngig gemocht hotte. ln einem solchen
Foll ist der o ls Kreditgeber des Auftroggebers vorgesehene Dritte regel-
mößig ols vom Porteiwillen in den Schuizbereich des Vertroges einbe-
zogen onzusehen (vgl. BGH, Urt.v.26.11.1986 :G\87,27 -WMI?B7,
257,259 mw.N.). Kommen mehrere Personen ols Dorlehens- bzw.
Kreditgeber in Betrocht, so besteht kein rechtliches Hindernis, die ver-
trogliche Schutzp{licht ouch ouf diese Personen ouszudehnen, vorous-
gesetzt, doß quch sie noch der Vorstellung der Vertrogsporteien "-'e
Entscheidung on der erstellten Bilonz ousrichten. Dies wor hier bei uer
Klögerin der Foll.

ll'

Die Anno h me des Beruf u n gsgerichts, der Klö gerin sei d u rch dos Verho lten
der Beklogten kein Schoden entstonden, ist iedoch durch Rechtsirrtum
beeinflußt. Die mongelhofte Bilqnzerstellung durch die Beklogten hot
einen Schoden der Klögerin'verursocht, wenn die Klögerin
- die Einbeziehung des (unobhöngig von der Bilonz gewöhrten) Dorle-

hens der Bonkin die von ihr früherfür Geschöftsverbindlichkeiten ihres
Ehemonnes gestellten Sicherheiten im Hinblick ouf die Bilonz zugelos-
sen hot (l );
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- im Hinblick ouf den günstigen lnholt der unrichtig erstellten Bilonz ihrem
Ehemonn die Voluto des von ihr bei der Hypothekenbonk oufgenom-
menen Dorlehens hot zukommen lossen (2).

Diese Voroussetzungen liegen hier vor.

Dos Berufungsgericht hot sich nicht dovon überzeugt, doß die Bonk
bei Vorloge einer zutreffenden Bilonz dem Ehemonn der Klögerin
einen weiieren Kredit nicht bewilligt hotte. Dies wird von der Revision
ohne Erfolg ongegriffen. Dos Berufungsgericht siützt seine Annohme
dorouf, dofl dieVolksbonk- noch Aufdeckung des Fehlers in der Bilonz
- über mehrere Johre hinweg dos Kreditvolumen ouf nohezu eine
holbe Million DM ousgeweitet hot. Diese Entwicklung der Geschöfts-
beziehung durfte dos Berufungsgericht zum Anloß nehmen, den der
Klögerin obliegenden Beweis nicht ols gefuhrt onzusehen. Wenn es
do bei dos Sch reiben der Bo n k vom 7. 5.1989 nicht erwö h nt, so loßt sich
dorous nicht schließen, doß es dieses Schreiben nicht in seine Würdi-
gung einbezogen hot. Der Totrichter muß nicht iede Einzelheit des
Porteivorhobens erörtern (ZöllerlSchneider; ZPO,l7.Aufl., $ 313 Rdn. l9).

Neue Sicherheiten hot die Klögerin im Hinblick ouf die unzutreffende
Bilonz noch den Feststellungen nicht bestellt. Die Revision mocht
[edoch mit Erfolg geltend, die Klogerin hötte bei Kenntnis von der
wohren finonziellen Loge ihres Ehemonnes eine Auffüllung der nicht
volutierten Grundschulden und Bürgschcften verhindern können und
ouch verhindert.

o) Hinsichtlich der Bürgschoften mocht die Revision mit Erfolg geltend,
die Klögerin hötte diese mitWirkr.rng fürdie Zukunftktindigen können
und hobe nurim Hinblickouf die unrichtige Bilonz dovon obgesehen.
Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hot der Bürge,
der es cuf unbestimmte Zeii übernommen hot, für den einem Dritten
eröffneten Kredit einzustehen, ncch Treu und Glouben dos Recht,
die Bürgschoft noch Ablouf eines gewissen Zeitrcums oder bei Ein-
tritt besonders wichtiger Umstönde mit der Wirkung zu kündigen,
doß die Bürgschoftsich ouf dieVerbindlichkeiten beschrönkt, die im
Zeitpunki der Kundigung bereits begründet woren (BGH, Urt.v.
4.7.1985: WM 1985, 9691. Noch den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts sind die Bürgerschoften der Klögerin in den Johren
1976 und1979 übernommen worden. Der Zeitfoktor loßt doher die
Eröff nu ng einer Kü nd ig u n gsmög lich keit noch n icht geboten erschei-
nen. Der Klögerin siond ober ein ,,besonders wichtiger Umstond"
zur Seitg der ihre Kündigung noch Treu und Glouben gerechtfertigt
hötte. Ein solcher Umstond ist in der erheblichen Verschlechterung
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der Vermögensloge ihres Ehemqnnes zu sehen, wie sie in der berichtig-
ten Bilonz zum Ausdruck kommt. Eine erhebliche Verschlechterung der
Vermögensloge des Houptschuldners konn noch Treu und Glouben die
Kündigung einer Bürgschoft für die Zula,rnft rechtfertigen (Mormo nn, in'
BGB-RGRK 12. Aufl., $265 Rdn. 1l Stoudinger/Horn, BGB, 12. Aufl.,
$ 265 Rdn. Bl). ln einem solchen Foll ist dem Bürgen die Erstreckung sei-
ner Verpflichtung ouf neue Verbindlichkeiten des Houptschuldners
noch Treu und Glouben nicht weiter zuzumuten. Der Glöubiger wird
durch die Einröumung des Kündigungsrechts nicht unongemessen
benochieiligt; denn es steht ihm frei, ob er unter diesen Umstönden
dem Houptschuldner weitere Kredite gewöhrt..

Die Klögerin hot vorgetrogen, bei Kenntnis der richtigen Bilonzzohlen
hötte sie ihr Vermögen nicht zur Absicherung des Geschöfts ihres ,5-

monnes zur Verfügung gestellt. Sie hot ouch substontiiert und unter
Beweisontritt behouptet, doß eine solche Entscheidung - wenn sie
ouch zum Zusommenbruch des Geschöfts ihres Ehemonnes gefuhrt
hatte - wirtschrrftlich vernirnffig gewesen wöre und im lnteresse der
Fomilie gelegen hötte. Letzteres konn ein lndiz dofur sein, doß die
Klögerin sich totsöchlich in der behoupteten Weise entschieden hötte.
Die obschließende Entscheidung dieser Froge und domit über den
U rsochenzuso m men ho ng zwischen cjer Pfilchtverietzu ng cJer Bekio g-
ten und dem Schcden der Klögerin muß dem Totrichter vorbeholten
bleiben.

b) Hinsichilich der Grundschulden konn die Revision ollerdings nicht mit
dem von ihr geltend gemochten Gesichtspunkt durchdringen, diese
hötten ursprü ng lich n u r kon krete Geschöftsverbind lich keiten des Ehe-
monnes der Klögerin gesichert, so doß ihr Sicherungszweck im Einver-
stöndnis mit der Klögerin ouf dos neue Dorlehen hobe erstreckt' '
den müssen. Sie beruft sich dofür nur ouf die Feststellungen des Beru-
fungsgerichts, ous denen sich dies iedoch nicht ergibt. Noch diesen
Feststel I u ngen,,betrofen d ie (u rsprung lich l d u rch die Gru ndsch u lden
g esich erten Verbi nd I ich keiten den Gesch öftsbetrieb des Ehemo n nesl
Dorous ergibt sich nicht, doß diese Grundschulden ,,zunöchst nur zur
Sicheru n g kon kreter, zum Zeilpun kt d er Kred ito ufstocku n g bereits tei l-
weise getilgter Dorlehensforderungen gewöhrt" worden sind. Die
Revision legt ouch nicht dor, doß dies von der Klögerin in den Tot-
socheninsionzen substontiiert behouptet worden sei. Die Grund-
schulden können doher ebensogut cls Sicherheit {ür olle gegenwörti-
gen und zukünftigen Kreditverpflichtungen des Ehemonnes der Klöge-
rin ous seinem Geschöftsbetrieb im Rohmen der mit der Bonk beste-
henden Geschöftsverbindung (vgl. BGH, UrI.v.l7.l2. l9B0:WM l98l,
,162) 

bestellt worden sein.
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Die Klögerin hötte ober die Sicherungsobrede, quf der die Bestellung
der Grundschulden beruhte, ongesichts der Verschlechterung der Ver-
mögensloge ihres Ehemonnes mit der Wirlrung kündigen können, doß
für die Zukunft noch Wirksqmwerden der Kündigung entstondene For-
derungen der Bonk nicht mehr durch die Grundschulden gesichert wur-
den. Die Sicherungsobrede hot wesentliche Ahnlichkeiten mit einer
o uf u n bestim mte Zeit ü bernom menen Bürgschoft f ü r zu kü nftige Kred it-
forderungen. Der Umfong der durch die Grundschuld und durch die
Bürgschoft gesicherten Forderungen ist meist derselbe. Der Bürge hot
die Moglichkeit, bei wesentlicher Verschlechierung der Vermögens-
loge des Houptschuldners die Bürgschoft zu kündigen mit der Wir-
kung, doß seine Hoftung für noch Wirksomwerden der Kündigung ent-
stehende Forderungen entföllt (vgl. oben o). Der Gedonke, dofJ eine
wesentliche Verschlechterung der Vermögensloge des Houptschuld-
ners noch Treu und Glouben eine Kündigung der Bürgschoft fur die
Zukunft rechtfertigt, gilt ouch fur die Auslegung des Sicherungsvertro-
ges überdie Bestellung einerGrundschuld (vgl. Röbel, NJW1953,l24Z
1248 +.t.

2. Hinsichtlich des Dorlehens der Hypoihekenbonk verneint dos Beru-
fungsgerichi einen Schoden der Klögerin, weil sie dos Dorlehen selbst
oufgenommen hobe und ihre Belostung mit dem Rückzohlungson-
spruch durch die Auszohlung des Dorlehens on sie ousgeglichen wor-
den sei. Dobei übersieht dos Berufungsgericht, doß Dorlehensouf-
nohme und Weitergobe der Dorlehensvoluto hier ols wirtschoftliche
Einheit ongesehen werden müssen. Der Schoden der Klögerin ist do-
durch entstonden, doß sie die Dorlehensvoluto, wie bei derAufnohme
des Dorlehens von vornherein beobsichtigt, ihrem Ehemonn für sein
Hondelsgeschöft zur Verfügung gestellt hot. Diese Moßnohme wor
durch die fehlerhofte Bilonz verursocht. Sie fuhrte ebenso zu einem
Schoden der Klögerin, wie wenn sie ihrem Ehemonn dos Geld ous
ihrem eigenen Vermögen dorlehensweise zurVerfugung gestellt hötte.

Soweit die Revisionserwiderung demgegenüber geltend mocht, die-
ser Schoden sei desholb nicht durch die fehlerhofte Bilonz verursocht,
weil die Klögerin diese Bilonz überhoupt nicht gekonnt hobe, konn sie
den Bestond des ongefochtenen Urteils domit nichi retten. Noch dem
Totbestond des Berufungsurteils, der insoweitvon den Beklogten nicht
beonstondetworden ist, hot die Klogerin ihre Kloge zunöchst dorouf
gestützt, doß die Beklogten ,,für ihren Ehemonn eine folsche Bilonz
erstellt und die Klögerin domit in einen lrrtum über die Loge des
Geschöfts des Ehemonns versetzt hötten"; dorin liegt die Behouptung,
die Klogerin hcbe von der folschen Bilonz Kenninis genommen, denn
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sonst hötte sie dodurch nicht in einen lrrtum versetzt werden können. lm
Berufungsrechtszug hot die Klögerin ,,dcnn klorgestellt, doß ihr Schoden
ouch (siel) dodurch entstonden sei, doß sie für dos Geschöft des Ehe-
monns Dorlehen selbst (mitl oufgenommen hobe und hierfür Sicherheiten
gestellt hobe'1 Durch diesen weiteren Vortrog ist die Behouptung, die
folsche Bilonz gekonnt zu hoben, nicht oufgegeben worden. lm Gegen-
teil wurde in dem Schriftsotz vom lB. 5. l99l vorgetrogen, wenn die im Moi
lg83vorgelegte Bilonz richtig gewesen wöre, hotte die Bonk keinen Kredit
gewöhrf ,,iedenfolls hötte Frou Sch. nicht ihr Vermög en zur Absicherung
zur Verfügung gestellt'l Dorin liegt mindestens implizit die Behouptung,
die Klogerin hobe den (unzutreffenden) lnholt der Bilonz gekonnf sonst
könne ihr Verholten dodurch nicht beeinflu0t worden sein. Noch der
Lebenserfohrung liegt die Kenntnis der Klögerin vom Ergebnis der "rn
den Beklogten erstellten Bilonz für den Betrieb ihres Ehemonnes oUCrr so
nohe, doß fur die Beklogten oller AnloD bestond, diese Kenntnis zu
bestreiten; dos hoben sie ober - wie die Revisionserwiderung selbst ein-
röumt - nicht geton.

Steuerberoterhoftung
- Sochverho ltso ufklö ru ng
( Ho nseotisches O LG, U rt. v. 14. 5. 1993 - 14 U ll9/82, rkr.l

Leitsötze (d.Verf.),

l. Der Steuerberoter dorf nicht dorouf hinwirken, doß der Mondont im
H in blick o uf steuerliche Vorteile eine,,o ngepoßte" Erklö ru n g o bg ibt.

2. Widersprüchliche Dotenongoben des Mondonten verlongen vom
Steuerberoter; den Widerspruch o ufzu klö ren, wen n u nterschied liche
steuerliche Folgen domit verbunden sind.

Aus den Gründen:

Der Klögerin steht gegen den Beklogten ous positiver Vertrogsverletzung
ein Schodenersotzonspruch in Höhe von 1.238,50 DM wegen schuld-
hofter Schlechterfullung des Steuerberotervertroges und eines doro us
resultierenden Steuerncchteils für dos Johr l9BB zu.

2BB



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 9193

Der Beklogte hot seine vertroglich übernommene Pflicht, den steuerrecht-
lich relevonten Sochverholt sorgföltig und zutreffend zu ermitteln, schuld-
hoft verletzt. Unstreitig wor der Beklogte seit l9B5 umfossend ols Steuer-
beroter fur die Klögerin tötig. ln diesem Rohmen hot er ouch zu einem
von den Porteien nicht nöhervorgetrogenen Zeitpunkt den Auftrog erhol-
ten, die Einkommensteuererklörung für lgBB zu ersiellen. Schon om
3.6.1988 hotte er erfohren, doß die Klögerin derzeit in Scheidung lebte.
Die Klögerin hotte ihm dobei ouch berichtet, doß sie om 2.3.1988 den
Güiertren n u n gsvertro g gesch lossen ho be. ln d ie Einkom mensteuererklö-
rung für19BB nohm der Beklogte die Mitteilung ouf, doD die Klogerin ,,seit
An{ong l9BB" getrennt lebe. Eine entsprechende ln{ormotion muß er olso
von der Klöge1in erholten hoben, wie der Beklogte ouch selbst vortrögt.
Jedenfolls vor Erstellung der Einkommensteuererklörung 19BB muß der
Beklogte ouch Kenntnis dovon erholten hoben, doß der Ehemonn der
Klögerin dieser in l9BB seinen Miteigentumsonteil om gemeinsomen
Grundstück übertrogen hotte {der Beklogie bestreiiet ouch nur, doß ihm
der Vertrog vom 23. 6.l9BB - vorgelegen hobe). Dos ergibt sich dorous,
doß in dem Steuerbescheid für lgBB in dessen Anlogehinweisen dorouf
eingegongen wird, eine entsprechende Angobe muß folglich der
Beklogte in die Steuererklörung oufgenommen hoben.

Steuerrechtlich ist der Zeitpunkt des Beginns des douernden Getrennt-
lebens und der Umstond, doß der Ehegotte seinen Eigentumsonteil im
Veronlogungszeitroum ouf den onderen Ehegotten übertrogen hot, von
erheblicher Bedeutung ($ 26 Abs. I ESIG, Abschnitt 62 Abs. 4 EStRicht-
linien). Donoch konnte die Klögerin, wenn sie schon ob l.l.lgBB douernd
getrennt lebte (die Trennung olso schon in 1987 vollzogen wurde), die
erhöhten Absetzungen noch $ Z b ESIG und $ 82 o Estdurchführungs-
verordnung nur noch bezogen ouf ihren Miteigeniumsonteil von 500/o
geltend mochen. Wenn die Trennung iedoch erst im Johre l9BB, und sei es
ouch schon kurz noch Johresbeginn, erfolgte, hotte die Klögerin die
Absetzungen für dos go nze Jo hr l9BB zu 100 0/o geltend mochen können.
Dorüber herrscht zwischen den Porteien ouch kein Streit.

Uber diese Regelung hot der Beklogte die Klogerin unstreitig zu keinem
Zeitpunkt oufgeklört. Ob schon dorin ollein eine schuldhofte Verirogs-
verletzung zu sehen ist, konn dohingestellt bleiben. Mit oller Deutlichkeit ist
ollerdings zu betonen, doß notürlich der Beklogte in keiner Weise dorouf
hinwirken durfte, doß etwo die Klögerin im Hinblick ouf diese Regelung
eine entsprechend,,ongepoßte" (wohrheitswidrige) Erklörung obgob. Den
Beklogten trof iedoch die Pflicht, den steuerrechtlich relevonten Soch-
verholt sorgfoltig zu ermitteln. lnsoweit gilt ein strenger Sorgfoltsmoßstob.
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Der Beklogte hötte donoch bereits vor der Abgobe der Steuererklörung
mit der Angobe des Trennungszeitpunktes ,,Anfong l9BB1 die ouf der
entsprechenden lnformotion der Klö gerin beru hte,,,nochfossen" u nd o uf
Klorstellung dringen müssen. Die Angobe wor nömlich unklor und mehr-
deutig. Sie konnte bedeuten ,,schon om i.l.l9BB1 sie konnte ober noch
ollgemeinem Sprochgebrouch ouch bedeuten,,irgendwonn olsbold im

Lo ufe d es J o h res l gBB'j An g esichts d essen, d oß er io derzeit von d er erfo I g-
ten Trennung und derAnteilsübertrogung des Ehemonnes im Johre l9BB
wuflte und iedenfolls er selbst sich der steuerrechtlichen Bedeutsomkeit
d es exo kten Tren n u n gszeitpu n ktes bei d ieser Situotio n bewußt sei n m uflte,
mußte der Beklogte dorouf dringen, doß die Klögerin ihre Erinnerung sorg-
föltig erforschte und eine exokte Antwort ouf die Froge des Trennungs-
beginns gob, insbesondere die entscheidende Froge klorstellte, ob -{ie
Trennung bereits om l.l.l9B8 bestqnd oder ober erst - wenn ouch n,*rg-
licherweise nur lrurz - donqch vollzogen wurde.

Erneutund in verstörktem Moßeworder Beklogte zur HerbeifÜhrung einer
entsprechenden Klo rstel I u n g d es exo kten Tren n u n gszeitp u n ktes d u rch d ie
Klögerin verpflichtet, nochdem dos Finonzomt diesbezüglich nochge-
frogt und ouf Prözisierung gedröngt hotte. Es ist zwor noch der gloub-
hcften A.usscge der 7e'Lgin, die cuch clurch clie entsprechende
Gespröchsnoiiz der Zeugin vom 

.16.10.1990 
erhörtet wird, dovon ouszu-

gehen, doß diese der Klögerin erklört hotte, in der Steuererklörung stehe
Anfong l9BB, und dos Finonzomt wolle es nun genou wissen, worouf die
Klögerin donn ongob, ,Weihnochten l9B7'. Der Beklogte hötte sich

iedoch g leichwoh I in dieser Situotion n icht do mit beg nügen d ü rfen, d iese
sei ner Mito rbeiteri n ertei lte I nform otion u n g ep rÜft dem Fi n o nzo mt weiter-
zuleiten. Er konn sich nicht dorouf berufen, doß ihn noch der Rechtspre-
chung keine weitere Erklörungspflicht trifft, wenn er oufgrund zuvo" 1e-
troffener Feststel I u n gen von einem steuerrechtlich gekla rten Sochvbr rro lt
ousgehen dorf. Denn dos durfte er ongesichts der bisher schon unkloren
Formulierung ,,Anfong lgBB' und ongesichts dessen, doß nunmehr die
erneute lnformotion ,Weihnochlen 1987" ouch noch in einem kloren
Widerspruch zu der früheren lnformotion stond, gerode nicht. Erst recht,
do ihm bewußt sein muflte, doß die beiden widersprüchlichen Angoben
noch der oufgezeigten steuerrechtlichen Regelung gerode ,,ouf der
Kippe" logen - im ersteren Foll hotte die Klogerin die Absetzungen zt)
l0Oo/o geltend mochen können, im letzteren Foll nurzu 500/o -, hötte er
nunmehr dorouf dringen müssen, doD die Klögerin den zuioge getrete-
nen Widerspruch oufklörte und noch sorgföltiger Erforschung ihrer Er-

in neru n g, g gf. u nter Zu roleziehvn g weiterer d iesbezÜ g I icher Erken ntn is-
quellen, etwo Befrogung ihres geschiedenen Ehemonnes, den zutreffen-
den Zeiipunkt ongob.
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Ab I 9932 Rückstellungen für Jubilöumsleistungen
in der Sfeuerbilonz möglich!

Ein kurzer Rückblick
Die longe.Zeit umstrittene Froge, ob für.rechtsverbindlich zugesogte Leislungen des Arbeitgebers ous Anloß von
Dienstiubilöen seiner Arbeitnehmer Rückstellungen zu possivieren sind, ist b-ereits mit dem-Grundsotzurteil des
BFf' :m 05.02.1987 llV R 81 /84, DB 17 l19\7l S. 867 ff.) positiv entschieden worden. Aus diesem Grund-
soüurteil ergeben. sich äi" Porriui"rrngrpfliJht der'Verpflichtr.J"gL; .rr Jubilöumszuwendungen ,o*i" fur" Ji" gu-
rechnung derJubilöumsrückstellung die Anwendung der versichlrungsmothemotischen Methäde unter der An-
ncrhme einer Gleichverteilung des Aufwondes vom Beginn des Diensfuerhöltnisses bis zum ieweiligen Jubilöums-
zeitpunkt.
Der Gesetzgeber reogierte ouf dieses fiskolpolitisch unerwünschte Ergebnis im Steuerreformgesetz 1990, in dem
die Auflösung bereits gebildeter Jubilöumsrückstellungen bis I 990, däs Verbot steuerlich wiiksomer Jubilbums-
rückstellunggn in den Johren l99l und 1992 und die eingeschrönkte Zulössigkeit der Rück-stellungsbildung ob
1993 entholten woren.. Ve#ossungsrechtliche Zweifel on der Zulössigkeit dieser gesetzlichen Regelung sini bis,
long noch nicht endgültig höchstrichterlich geklart worden, entsprechinde VerfqÄ-ren loufen olleäingsi

Die loge qb 1993
Hondelsrechtlich besteht noch wie vor uneingeschrönkt Possivierungspflicht, wenn ouch in der betrieblichen
Proxis vielfoch die hondelsrechtlichen Ruckställungen dem steuerlich'e; C"U.t f.fg";Jä"tn"Uri*.ra". rira
Aufgrund des Moßgeblichkeitsgrundsotzes g 5 Abs. I ESIG ergibt sich zwongslöufig ouch die steuerliche
Possivierungspflicht. Durch dos Steuerreformgesetz l99O wurdä ollerdings dos AusÄoß der steuerlichen Rück-
stellungsbildung eingeschrönkt, und zwor wiÄ folgt:
o) Dienstiubilöen, die sich ouf eine Dienstzeit von weniger ols l5 Johren beziehen, dürfen nicht berücksichtigt' .:rden (g 5 Abs. 4 ESIG).

b) ln den ersten 10 Dienstiohren ist die Rückstellung quf O zu setzen ($ 5 Abs. 4 ESIG).
c) Rückslellungen d.ürfen nur gebildet werden, ,,soweit der Zuwendungsberechtigte seine Anwqrtschoft noch

dem 3l . Dezember 1992 erwirbt" (g 52 Abs. 6 ESIG).

Dorüber hinous ist für die steuerliche Rückstellungsbildung im Gegenso tz zur hondelsrechtlichen die Schriftform
der Zusoge vorgeschrieben (g 5 Abs. 4 ESIG).
Ausgehend von den ertrogsteuerlichen Vorschriften stellt sich domit die Loge ob I 993 folgendermoßen dor:
Alle U.nternehmen, die schriftlich und rechtsverbindlich Jubilöumsleistungen für mindestens '15-iöhrigelubilöen
gewöhren, müssen im Wirtschoftsiohr 1 993 erstmolig Jubilöumsrücksteäungen bilden!
Es ist eine Zweitberechnung der Rückstellung immer ouch ouf den 3l .12.1992 vorzunehmen, um den Rück-
stellungsJeilbetrog festzustellen, der sich füiZeiten vor 1993 ergibt und der somit steuerlich nicht onsotzföhig ist
(s. oben Buchstobe c).

Vielfoch.gewöhren FirmenJubilöumsleistungen ouch lediglich oufgrund betrieblicher Übung, d.h. ohne schriftli-
che Festlegung. Der orbeitsrechtliche Verpfllchtungschorokter solc-her Regelungen unterschäidet sich iedoch in
nichts von demienigen, der sich oufgrund einer schriftlichen Festlegung eigibt. Aus diesem Grunde sällten sich
diese Firmen frogen, ob nicht die Herstellulg der Schriftform sinnväll iit, um die mit der Rückstellungsbildung ein-
hergehenden Steuererspornisse nutzen zu können.

Herousgeber: Gerling lnstitut Pro Behiebliche Altersversorgung und Vorsorge-Monogement GmbH
Gereonshof 5 ,50670 Köln, Telefon l)221l1 [4-!183, Fox l}i21l1 443461



Bewertungsverfohren und Höhe der Rückstellungen
Als Bewertungsverfohren ist sowohl hondelsrechthch ols ouch steuerrechtlich dos versicherungsmothemotische Teilwertver-
fohren unbesiritten. Bei der Anwendung dieses Verfohrens ist von einer kolkulotorischen Gleichverteilung des Aufwondes
vom Beginn des Dienstverhöltnisses bisium Zeitpunkt des ieweiligen Jubilöu-ms ouszugehen. Die Summe der Teilwerte pro
JubilauÄ ergibt den Teilwert fUr die gesomte Verpflichtung. lm Zeitoblouf fi;hrt dles lu chorokteristlschen Spitzen in der
intwicklunfder Rückstellungen: Noih Erreichen eines JuLilöums entföllt der entsprechende Teil der Verpflichtung, die
Rückstellun! fallt ob, um in dän Folgeiohren bis zum nöchsten Jubilöum wieder kontinuierlich onzusteigen, vgl. hierzu dos
folgende Bäispiel für eine Zusoge ärf t .OOO DMJubilöumsleistung beim 25. und beim 40. Dienstiubilöum:

Der BFH hot in seinem Grundsotzurteil sowohl die Abzinsung der RÜck-

stellung ols ouch die Anwendung eines geelgnele1 Fluktuotions-
obschläges gefordert. Steuerlich und ouch hondelsrechtlich ist ein Zins-
sotz von 5;5 % p.o. nicht zu beonstonden (BMF-Schreiben vom
28.12.1987 - lV B 2 - S 2137 - 50/871; für die Berücksichtigung der 12oo
Fluktuotion gibt es hondelsrechtlich keinen einheitlichen Ansotz, steuer-
lich entholten die beschriebenen Einschrönkung"; U"i j"r. Cii"l- 1000

stellungsbildung bereits den Fluktuotionsobschlog. 8o0

Die Höhe der noch $ 5 Abs. 4 ESIG berechneten steuerlich wirksomen 600

Jubilöumsrückstellung höngt selbstverstöndlich stork von der Aus- 400

gestoltung der zugesogten Leistungen ob. 200

Ein für viele in der Proxis vorkommendeJubilöumszusogen reprösen-
totives Modell konn in der Zusoge ouf Jubilöumsgeld in Höhe eines Arter

H';::5:fli"i;3fl;$n"*:fl,*ffiJ::n*:iil:A::1"i-ffi rzs.l '';uu aum H+o', '';uo äu' jFJub 'Rücks'le uns

geschichteten Bestond .o. f3 % der Lohn- ,id G"holtsumme. Zusogen, die ein Mehrfoches eines Monotsgeholt vorse
E"n oder" sich lediglich quf die lohnsteuerfreien DM-Betröge beschrönken, erfordern entsprechend mehr oder weniger on
Rückstellung.

ll l-l-:l-r -l-- -r^..^-l:-L- \^/-r--^-r- ^..f^-..--J -J^- tr:-^^L-Ä^1,,,^^^^ .l^. A { 
^l-" 

,,1 trq{: lR,,-hot^ho^ ^l ,'^"1 hl "\rgllglgll uleltL)t uet steuelilLilg YYgiluil)urzuurvruilu usr LIrJlrlurrNvrrYerr ueJ J v "-" "t ""1 -rr -'
oben) um co.30 -40%hintereinem hondelsreihtlich sinnvollen zurück. Kurz-und mittelfristig istdie LÜckewege,n der Ein-

schrönkung des $ 52 Abs. 6 ESIG (Buchstobe c), s. oben) noch erheblich größer! Ob vor diesem Hintergrund der steuer-
lich zulassfte Betrog ouch ols hondelsrechtlich mindestens zulössig ongesehen werden wird, bleibt qbzuworten.

Berücksichtigung von Soziolobgoben und Lohnsleuern
Bei der Berechnung der Rückstellungshöhe sind sowohl steuerlich ols ouch hondelsrechtlich zusötzlich zu erbringende
Nebenleistung"n, ili" Soziolobgob-en und evtl. übernommene Lohnsteuern bei Zusogen ouf.Nettoleistungen, zu be
rücksichtigenlvgl. z.B. Küting/Weber, BB 33 (1988), S. 22BO). Es ist dobei von den Verhöltnissen om Bilonzstichtog
ouvrgehän. lm"Einzelfoll siriJ ollerdings Schwierigkeiten bei der rechnerischen Ermittlung dieser Zusotzbetröge nicht
ouszuschließen.

Vereinfqchtes Tobellenverfq hren
Dos in Vorbereitung befindliche BMF-Schreiben zur Ermittlung von Jubilöumsrückstellungen sieht neben den.o.g. Vgr;
oussetzungen und Eewertungsverfohren ols Alternotive eine Jinfoche Tobelle vor, ous dLr obhöngig vom Alter und den
Dienstjohön des ieweiligen Ärbeitnehmers die entsprechende Rückstellung durch Multiplikotion des Tobellenwertes mit
dem Bätrog der zu erwq-rtenden Jubilöumsleistung zu ermitteln ist. Gegenüber dem exokten vers.icherungs
mothemot'üchen Verfohren führt diese Vereinfoch-ung iedoch in ollen Föllen zu - teilweise deutlich - niedrigeren Ergeb
nissen.

Jubilöumsrückstellungen bei der Vermögensteuer
Durch dos Steuerönderungsgesetz 1992 wird in $ 109 Abs. I BewG festgelegt, doß.Wirtschoftsgüter-ob.dem
Ol .Ol .1 993 generell mitäeln entsprechenden Werten ous der Steuerbilonz ouch in die Vermögensoufstellung 'y Über-

nehmen sind. 
"Domit gelten ob t ggg bei der Ertrog- und der Vermögensteuer die gleichen Rückstellungsbehöge fÜr

Jubilöumszusogen. ln-sbesondere werden ouch die steuerlich vorgeschriebenen Fehlbetröge (s. oben) in die
Vermögensoufstellung übertrogen.

Gutqchtenerstellung durch GIBA
Noch Vorloge der bestehenden iubilöumsordnung und Angobe der Anzohl der betroffenen oktiven Arbeitnehmer
unterbreiten"wir gerne ein konkretes Angebot fUr Jie Erstellung der jöhrlichen versicherungsmothemotischen Gutochten
über Jubilöumsrückstellungen.

Teilwert Jubiläum

DM 
Eintrittsalter 25 Jahre

26 30 35 40 45 50 s5 60 65

Gerling lnstitut Pro Betriebliche Altersversorgung und Vorsorge-Monogement GmbH
Geieonshof 5 ,50670 Köln, Telefon l)221l 1 44'31 83, Fox l1221l1 M-34 61
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Der in der Unierlossung der gebotenen sorgföltigen Sochverholtsoufklo-
ru ng liegende schu ld hofte Pf I ichverstoß des Beklo gten ist o uch u rsöch I ich
füreinen der Klögerin entstondenen Schoden geworden. Totsöchlich wor
sie nömlich berechtigt, für 19BB den vollen Absetzungsbetrog von 100 %o

geltend zu mochen, weil sie 1988 zumindesf noch einige Toge mit ihrem
Ehemonn, dem Zeugen zusommenlebte, iedenfolls noch nicht,,douernd
gelrennt" im Sinne des $ 26 Abs.l ESIG von ihm wor.

Dos ergibt sich c us der Aussoge des Zeugen, der mit dem Londgericht zu
folgen ist. Er hot sehr plousibel geschildert, doß und wieso die Trennung in
Gestoltseines Auszuges ous derehelichen Wohnung erst noch Abschluß
der Weihnochtsferien 1987/1988 er{olgte. Do nömlich soh er seine Schü-
lerin/Freundin wieder; wos donn zur Trennung von der Klögerin führte.

Dofür doß die Trennung nicht schon zu Jo hresbeginn lgBB vollzogen woI
spricht übrigens ouch, do0 im Ehevertrog vom 2.3.1988 ols Wohnon-
schrift des Ehemonnes noch die eheliche Wohnung in der N.-Stroße
ongegeben ist. Erst im Anieilsübertrogungsvertrog vom 23.6.1988 ist
donn die neue Wohnung des Ehemonnes ongegeben.

Dofl in $ 3 des letztgenonnten Vertroges der Verrechnungs- und Uber-
gobetog ouf den l.l.i9BB fesigelegt worden ist, spricht entgegen der
Auffossung des Beklogten nichtentscheidend gegen die Dorstellung des
Zeugen. Dieser Verrechnungs- und Ubergobetog wird rechtstechnisch
houfig ouf einen bestimmten Zeitpunki (2. B. Beginn eines Johres, wie hier)
festgelegi, ohne doD er der totsöchlichen Ubergobe enisprechen mu0.
Derweitere Sotz des $ 3 ,,Frou A. bewohnt dos Einfomilienhous" besogi in
diesem Zusommenhong gor nichts. Es ist domit nicht gesogt, doß sie es
bereits ob l.l.l9BB ollein bewohnte.
Auch die Bekundung der Zeugin steht der Dorstellung des Zeugen nicht
entgegen. Es konn unter$ellt werden, doß die Klögerin der Zeugin ouf
d'eren telefonische Nochfroge Ende Oktober ]990 erklörte, sie lebe seit
,Weihnochlenl9BT" getrennt. Bei der gegebenen Sochloge ist nömlich
nicht dovon ouszugehen, doß diese domolige Angobe richtig gewesen
sein muß. Wie bereits ousgeführt, ist es vielmehr ongesichts der nicht
erfolgten Aufklörung seitens des Beklogten über die Bedeutung des Tren-
nungszeitpunktes durchous möglich, doß die Klögerin gedonkenlos ohne
sorgföltiges Erforschen der Erinnerung diesen Zeitpunkt (bzw Zeitroum)
benonnt hot ols dosfenige Ereignis, dos [edenfolls in nohem zeitlichen
Zuso m men ho ng m it der 

"nt 
ir Lo ufe des Jo n uo r do n n erfolgten Tren n u ng

stond. Gerode ous der spöteren Sicht - hier Oktober 1990 - schrumpfen
vergongene Zeitröume zusommen, und bestimmte Ereignisse verknüpfen
sich in der Erinnerung mitzeitlich in der Nöhe liegenden kolendermößigen
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Doten, hier,Weihnochten 1987', ouch wenn sie erst einige Toge spöter -
hier im Loufe des Jonuor l9BB - stotifonden.

Der somii schuldhcft vom Beklogten verursochte Schoden der Klögerin
besteht in dem Steuernochieil, der ihr dodurch entstonden ist, dofl im
Veronlogungszeitroum von lgBB mit dem bestondskröffig gewordenen
Steuerbescheid vom 28.1.l.1990 nur ihr Eigentumsonteil von 50 % bei den
erhöhten Absetzungen noch $ Z b ESIG, $ 82 o EStdurchführungsverord-
nung mit insgesomt 4.510,00 DM berücksichtigt worden ist. Bei zutreffen-
der Ango be des Tren n u ngszeiipu n ktes ersi im Lo ufe des Jo nuo r l9BB wö re
dosvolle Eigentum der Klögerin zu I0O o/ozuberücksichtigen gewesen, die
Klögerin hötte weitere 4.510,00 DM obsetzen können. Dos hötte l9BB zu
einersteuerlichen Minderung von weiteren2.477,00 DM geführt (vgl. die
Gegenüberstellung vom 20. August 1991, Anloge K3). Hierüber be- -ht
zwischen den Porteien ouch kein Streii.

Gleichwohl konn die Klogerin nicht ihren vollen Schoden vom Beklogten
ersetztverlongen. Gemöß 9254 Abs.l BGB ist nömlich zu berücksichti-
gen, doß bei der Entstehung des Schodens ein eigenes Verschulden der
Klögerin mitgewirkt hot. Dieser Gesichtspunkt ist mit den Porieien in der
mündlichen Verhondlunq vom 23. April1993 ouch bereits erörtertworden.
Dos ursöchliche Miverschulden der Klögerin besteht dorin, doß sie in dem
Telefongespröch mit der Zeugin dieser leichthin die fqlsche Zeitongobe
,Weihnochlen 1987" gemocht hot, obwohl die Zeugin sie ousdrücklich
dorquf hingewiesen hotte, doß dos Finonzomt ,,es nun genou wissen"
wolle. Schon von doher mußte der Klögerin klorsein, doß es steuerlich ouf
dos genoue Dotum onkom, ouch wenn sie über die steuerrechtliche
Regelung im einzelnen keine Kenninis hotte. Wenn sie gleichwohl ihre
Erinnerung nun nicht sorgfoltig erforschte, sondern leichthin eine tots' -h-

lich unzutreffende Zeitongobe mochte, so ist ihr dies ols mitwirkenoes
Verschulden onzulosten. Dieses wertei der Senot ols so erheblich, doß es
in Abwögung mitdem Verschulden des Beklogten die halfiigeTeilung des
Schodens rechtfertigt. Die Klögerin konn donoch nur 1.238,50 DM ous
ihrem Steuerschoden betreffend die Veronlogung für l9BB von dem
Beklo gten ersetzt verlo ngen.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 26.9.1991 (GJ 92, 28
lLSl : NJW 1992,240,241) steht der Berücksichtigung des Mitverschul-
dens der Klögerin nicht entgegen. Jene Entscheidung besogf lediglich,
doß dovon ouszugehen ist, do0 der Mondont bei pflichtgemößem Ver-
holten des Rechtsonwoltes (oder Steuerberoters) die zutreffenden lnfor-
motionen erteilt hotte. Dovon gehtderSenotvorliegend ouch ous. Gleich-
wohl hindert dies nicht die totsöchlich von der Klögerin leichtfertig folsch
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obgegebene lnformotion, die für den Schoden mitursöchlich geworden
ist, ihr ols Mifuerschulden onzurechnen.

Die zugesprochene Zinsforderung isi, nochdem die Zustellung der Kloge-
schrift on den Beklogten om 4. Oktober l99l erfolgte, gemöß 59291,187
Abs. I BGB ob dem 5. Oktober 1991 (vgl. Polondt-Heinrichs, $ 1Bl Rnr. ll
begründet.

Hinsichtlich der Berufung der Klögerin giltfolgendes: Mitihrer Berufungs-
begründung hot die Klogerin ,,die Houptsoche" für erledigt erklert.
Zumindest ous den Gründen des Schriftsotzes ergibt sich eindeutig, doß
sich die Erledigungserklörung - notürlich - nur ouf den Gegenstond ihrer
eigenen Berufung bezieht, nicht etwo ouf den Teil der Houptsoche,
den dos Londgericht ihr zugesprochen hotte (schodenersotz von
2.477,00 DM f ur i9BB). Der Beklogie hot der Erledigungserklörung wider-
sprochen und begehrt insoweit die Zurückweisung der Berufung der
Klögerin unter Aufrechterholtung der Klogeobweisung.

Es ist noch der einseitigen Erledigungserklörung dorüber zu entscheiden,
ob sich die Houptsoche insoweit, ols dos Londgericht die Kloge obge-
wiesen hot, erledigt hot. Dos könnte nurdonn der Foll sein,wenn die Kloge
insoweit zunöchst begründet wor. Dos trifft iedoch nicht zu. Zu Recht hot
dos Londgericht die Kloge insoweit obgewiesen. Schon desholb ist eine
Erledigung insoweit nicht eingetreten.

Am
des

tspflichtsverlekung
Finonzomles

- u,ncerechtfertigie Mo h n u ngen
- Rr -,rtssprechungsübersicht zur

Amtshoftung des FA
LG Homburg, Urt.v.10.4.1992 - 303 O 340/91
- Steuerbero Iung 1993, 329

Leitsötze

i. Die Finonzbehörden sind verpflichtet, die gebotenen orgonisotori-
schen Vorkehrungen gegen ein voroussehbores menschliches Ver-
sogen ihrer Mitorbeiter zu treffen.

2. Ein rechtsku nd ig er Bü rg er ko n n d ie Kosten, d ie erford erl ich sin d, u m sich
gegen ungerechtferiigte Mohnungen einer Finonzbehö rde zvr Wehr
zu setzen, o ls Scho denersotz n o ch Amtshoftu n gsg ru ndsötzen erstottet
vedongen.
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Zum Sochverhqlt:

Die beklogte Finonzbehörde mohnte beim Klöger eine ouf sie übergelei-
tete Unterholtsforderung on, ohne doß die rechtlichen Voroussetzungen
hierfur vorlogen. Der Klöger nohm hiergegen onwoltliche Hilfe in
Anspruch. Die hierfür oufgewendeten Kosten verlongt er erstottet.

Aus den Gründen

Dem Klöger steht dem Grunde noch gem. $ 839 BGB, Art. 34 GG ein
Anspruch ouf Ersotz seiner Rechtsverfolgungskosten im Zusommenhong
mit den Mohnungen der Londeshouptkosse von April/Moi l9B9 und vom
14.9J989 gegen die Beklogte zu (ll. Der Höhe noch ist der Ans' tch
iedoch gem. $ 120 BRAGO ouf den zugesprochenen Betrog beschronkt
ill).

L

Die Beklogte hot eine dem Klöger gegenüber bestehende Amtspflicht
verletzt, indem sie unter Androhung der zwongsweisen Einziehung die
ouf sie übergeleiteten Unterholtsforderungen mit den oben genonnten
Schreiben ongemohnt hot. . .

Wie die Beklogte nicht in Abrede nimmt, durfte der Klöger nicht unter
Androhung der zwongsweisen Einziehung zur Unterholtszohlung für
seinen Sohn W oufgefordert werden. Der fristgerecht ongefochtene
Uberleitungsbescheid vom 31. 3. lgBB stellte keinen vollstreckboren Titel im
Sinne des Verwoltungsvollstreckungsgesetzes dor. Vielmehr ist in der
ortigen Follen die Verwaltungsbehörde dorouf verwiesen, den Unterholt
im Wege einer bürgerlich-rechtlichen Streitigkeit vor dem zustön" en
Zivilgericht geltend zu mochen, um oufgrund eines ggf. dort erstrittenen
Tiiels Zwo n gsvol lstrecku n gsmoßno h men erg rei{en zu kön nen. Soweit es
die zweite Mohnung vom 14.9.1989 betriflt, ist die Vorgehensweise der
Beklogten um so mehrzu beonstonden, ols sie die om17.5.1989 mundlich
erieilte Zusoge mißochtet hot, ongesichts der oben geschilderten Rechts-
loge weitere derortige Mohnungen in Zukunft zu unterlossen, zumol der
Uberleitungsbescheid für die Vergongenheit zwischenzeitlich mit
Bescheid vom 18.7.1989 wegen verzögerter Sochbeorbeitung bereits
oufgehoben worden wor.

Die Beklcgte hot ihrVerholien nicht hinreichend entschuldigt. Es mog sein,
doß quch dem gewissenhoftesten Sochbeorbeifer ein Versehen der streit-
befongenen Art einmol unterloufen konn. Abgesehen dovon, doß im vor-
liegenden Foll wiederholte Versöumnisse zu verzeichnen sind, ist indes
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nicht ersichtlich, doß die Beklogte die gebotenen orgonisqtorischen Vor-
kehrungen gegen ein voroussehbores menschliches Versogen getroffen
hötte.

Dem Klöger ist ein Schoden durch die Belostung mit Rechtsverfolgungs-
koste n e n tsto n d e n, we I c h e r d e r Be kl o g te n zuzu r echn e n ist. Anwo ltskoste n
sind gem. g%9 BGB zu erstotten, wenn die lnonspruchnohme eines
Rechtsonwolts erforderlich wor (Heinrichs in, Polondt, BGB,50. Aufl. [99,l],
$ 249 Rdnr. 2l). Dies wor hier der Foll. Es konnte dem Klöger insbesondere
nichi zugemutet werden, dorouf zu vertrouen, doß die ongedrohte
zwongsweise Einziehung in Ermongelung eines vollstreckungsföhigen
Tiiels ohnehin nicht erfolgen durfte. lmmerhin hctte die Beklogte durch
ihre Mohnungen den Eindruck erweckt, doß sie sich hieron nicht holten
wollte. ZumindestworderVorgong ober in ihrem Bereich oußer Kontrolle
geroten. ln einem solchen Foll ist der betroffene Bürger nicht nur berechtigt,
so ndern zu r Verm eid u n g vo n eig en en Rechisn o chtei len sog o r verpf I ichtet,
die zu Gebote stehenden Rechtsmittel zu ergreifen, olso etwo eine
Gegenvorstellung zu erheben. Ansonsten könnte ihm ein überwiegenes
Mitverschulden (9$ 839 Abs. 3,254 BGB) vorgeworfen werden, wenn es
infolge seiner Untötigkeitzu einem weitergehenden Schoden gekommen
wöre. Der Klöger durfte sich ouch der Hilfe eines Anwolts bedienen.
Abgesehen von völlig klor gelogerten Föllen wird die Erforderlichkeit
o nwo ltl icher Vertretu ng sowoh I i n Zivil- (vg l. OLG Ko rlsru he, NJW-RR 1990
5.929 m.w. Nochw.l ols ouch im Verwoltungsrecht {vgl. etwo Kopp,
VwV{G,5. Aufl. [.1991], $ B0 Rdnr.30 m.w. Nochw.) im ollgemeinen beioht.
Aus der Sicht des rechtsunkundigen Klögers wor nicht offensichtlich, doß
es sich bei den Mohnungen um ein bloßes Versehen hondelte, zumql selbst
die telefonische Rücksproche durch seinen Anwolt vom 175.1989 nicht
genügt hotte, um den Vorgong ous der Welt zu schoffen.

Eine siren gere Beu rieilu n g der Rechtsfolgen u ngerechtferiigter Mo h n u n-
gen im öffentlich-rechtlichen gegenüber solchen im privotrechtlichen
Bereich ist domit nichtverbunden. Wenn etwo der Sohn des Klögers per
sön lich u n berechtigt U nterho ltsforderu n gen o ngemo h nt hötie, wö ren die
zur Abwehr ongedrohter Vollstreckungsmoßnohmen oufgewendeten
Rechtsverfolgungskosten unier dem Gesichtspunkt der PW der unter-
ho ltsrechtlichen Sonderverbind u ng ebenfo lls i m Pri nzip erstottu ngsfa h ig.

il.

Gem. $ 120 Abs. I BRAGO konn der Klögerfür dieTotigkeit im Zusommen-
hong mit den beiden sireitbefongenen Mohnschreiben ieweils nur
2/10 der vollen Gebuhr noch einem Streitwert von .18.99],20 DM l2x
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163,60 DMI erstottet verlongen. Weiter steht ihm ein Anspruch ouf
Ausgleich einer Gebührenpouschole gem. g 26 BRAGO in Höhe von ie
24,54 DM sowie Mehrwertsteuer in Höhe von 14 0/o der ongefollenen
Gebühren ie 26,34 DM zu. Ob die Tötigkeit seines Rechtsonwolts gem.
$ll9 Abs. 2 BRAGO innerholb des Verwoltungszwongsverfohrens ent-
foltet wurde oder ob es sich um eine vorgescholtete Tötigkeit hondelte,
konn dobei dohinstehen. Jedenfolls beschrönkte sie sich ouf Schreiben
einfocher Ari, die weder schwierige rechtliche Ausführungen noch
größere sochliche Auseinondersetzungen enthielten . . .

Weiterführende Rechtsprechungshinweise zur Amtshoftung
des Finonzomtes

1 . Unbegründete Steuerveronlogung
- Amtspflicht bei Ermittlung der Steuerpflicht und

bei Festsetzung der Steuer -

2. Unbegründeter Hoftungsbescheid

3. Doppelte Eingobe von Betriebseinnohmen und
Gewinn

4. Yerzögerte Sochbehondlung des Finonzomtes bei
Vollziehung eines unrichtigen Steuerbescheides

5. Absichtliche Unterdrückung von Antrögen des
Steuerpflichtigen

6. Schödigung eines Steuerp{lichtigen durch Ein-
legung eines Rechtsmittels noch Fristoblouf
- Amtspflichl zur Beochtung der Verfohrens-

7. Yerlelzvng des Steuergeheimnisses durch Strof-
sochenstelle des Fino nzo mtes

B. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finonzomtes
bei Kreditgewöhrung des Londes zur lndustrie-
onsiedlung

9. Zwongsvollstreckung wegen Steuerforderung in
Eigentum eines Dritten mit onschließender Ver-

RGZ Bd.165,25,
BGHZBd.39,77;
BGNZVeTsR 1961,

S.533 (betrifft,
Schötzungs-
veronlogung)

LG München,
öö \YJY, J. ö/4

LG München l,

DSIR 1980, 103

BGH WM 1963,
349

RGZ 8d.157,197

BGHZ 8d.2I,359

vorschriften -
BGH StB I9B],147;
vgl. ouch RG JW
1934,420

BGH VersR 1962,
444
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a'

steigerung ohne vorherige Klörung der Eigentums-
verhöltnisse
- Amtspflichten in Vollstreckungsverfohren -

lO. Freigobe einer Sicherheit zum Nochteil eines
Steuergeso mtschu ld ners

ll. Pflichturidrige Forderungspföndung durch dos
Finonzomt

12. Schadigung durch Vorgehensweise der Steuer-
fohndung

13. Nichtbeochtung eines Antroges ouf Verrechnung
von U msotzsteuerg utho ben

14.Zur Froge omtspflichtwidrigen Vorgehens von
Beomten der Finonzverwoltung Qei Erwirkung und
Vollzug eines Durchsuchungs- und Beschlog-
noh mebeschlusses

l5.Zur Pflicht des Finonzomtes zur sochgerechten,
d. h. richtigen und unmißverstöndlichen sowie
vollstöndigen Auskunftserteilung und Aufklörung
bei Abtretung von Steuerguthoben

16. Pflicht zur rechlzeitigen Festsetzung von Zinsen zv
Gunsten des Steuerpflichtigen bei Steuerrück-
vergütungen

12 Amtspflicht des Betriebsprüfers zur Feststellung der
zutreffenden Besteuerungsg rund logen

lB. Kein Regress Dritter beiVersteigerung eines Grund-
stückes unter Wert und bei unterlossener Benoch-
richtigung über den Versteigerungstermin

19. Abweichung von Steuerrechtslinien

BGH NVwZ 1982,
393; VersR 1982,
898: BBI9B2,
l45l: srB 1983,
13 mit Anm. Heine

RG DR 1942,1242
RG JW 1934,2767

OLG Fronkfurt,
stB l98l,36

LG Moinz StBg
1980,203: StB 1981,149

LG Honnover,
881977,|38: DSIR 1977,358: Stbg 1977, Bl

BGHVersRl983,37

OLG Homm,
Urt.v.24.7.1981

OLG Koblena
Gt1986,88

BGH, G|1986,133

OLG Düsseldorf,
Gt1992,324

LG Honnover,
Gt1992,54
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20. Dos Finonzomt hot olle für den Steuerpflichtigen
ouch günstigen Umstönde zu berÜcksichtigen. Es

dorf erst schötzen, wenn keine ousreichende
Aufklörung erfolgt oder keine Versicherung on
Eides siott erfolgt

OLG Düsseldor{,
G|1993,56

Durchgrlffshoftung
- Geschöftsführer einer GmbH
- Steuerberoter der GmbH
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 11.7.1991 - 13 U 49 /911

Leitsotz:

Der Geschöftsführer einer GmbH broucht für Steuerberoterschulden der
GmbH persönlich nur unter den von der Rechtsprechung zur Durchgriffs-
h oftu n g d es G m b H -Geschöftsf ü h rers entwickeiten G ru ncjsö lzen einzu-
srehen (vsl. BGH in WM 84/960; NJW BB/2234 und NJW 90/3891.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung hot keinen Erfolg. Der Klöger konn vom Beklogten
Bezohlung der Gebührenrechnungen vom 7.11.1989, 31..l.]990 und
31. 3. 1990 nicht verlongen.

Eine Hoftung des Beklogten in seiner Eigenschoft ols GeschöftsfÜhrer jr
Firmo, die ihrerseits Komplementörin der Firmo wor, fÜr die vom Klöger
geltend gemochien Steuerberotergebühren kommt ous keinem recht-
lichen Gesichtspunkt in Betrocht. - Sie ist vor ollem nicht durch dessen

Vermerk vom 15.3.1990 begründet worden. Unstreitig, ober ouch vom
eindeutigen lnholt her; hondelt es sich bei diesem SchriftstÜck um die vor-
gesehene Abrechnung unter den Gesellschoftern (Beklogter und dessen
Mutter) über dieVerteilung des Koufpreises. Sie wor intern und fÜr niemon-
den sonst bestimmt. Dodurch, doß sie durch Zufoll in die Hönde des
Klögers ols Steuerberoter gelongt ist, können fÜr diesen keine Rechte
begründet werden. Dos gilt für den eigentlichen Text ebenso wie fÜr den
ho ndschriftlich zugefügten Vermerk. Ein Bindu ngs- oder Verpflichtungs-
wille gegenüber dem Klöger, der on derVorbereitung und der Erstellung
dieses Schriftstücks nicht einmol mitgewirkt hot, kommt in beiden nicht
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zum Ausdruck. - Außerdem ist on der betreffenden Stelle gesogt, doß
nicht der Beklogte persönlich Schuldner einer Forderung ist, sondern die
von ihm vertretene Gesellschoft - ebenso wie dori umgekehrt von einer
Forderung dieser Gesellschoff (und nicht des Beklcgten persönlich)
gegen den Klöger die Rede ist. Beides wird durch die ieweils gleiche
Formulierung doku mentiert.

Die Rechnung vom 31.3.1990, welche sich ouf verschiedene die oben
ongeführten Firmen betreffende Steuererklörungen für dos Johr lgBB
bezieht, broucht der Beklogte ebenfolls nicht zu bezohlen. Hierfür hot
g em öß Berotervertro g vo m 4. 6. 19BS d ie Auftro g g eberi n, d ie Fi rmo, ei nzu-
stehen. Der Beklogte, der bis zum 3l.12.l9BB Geschöftsführer von deren
Komplementör-GmbH wor, ist nicht Schuldner geworden. Eine persön-
liche Hoftung des GmbH-Geschöftsführers kommt nur ousnohmsweise
u nter de m Gesichtspu n kt d es Versch u ldens bei Vertro g ssch I uß i n Betro cht.
Die Voroussetzungen für eine solche Durchgriffshoftung des GmbH-
Gesch Afts{ü h rers, wie sie vo n d er Rechtsp rech u n g entwickelt worden si n d
(BGH WM84/960r NJV/ BB/2234; NJW 90/3B9l,liegen nichtvor. Dozu
genügt es nicht, doß der Beklogte den Auftrog zur Anfertigung der ver-
schiedenen Steuererklörungen erteilt hot. Dies gehörte zu seinen Auf-
goben ols Geschöftsführer der Firmo. Persönliche Verpflichtungen des
Geschöftsführers wurden dodurch nicht ousgelost. - Die vom Klöger in
den Rechnungen und noch im Mohnbescheid vertretene Auffossung, der
Beklogte sei Rechtsnochfolger der veröußerten Firmo, isi unrichtig.

Soweii der Klöger sich für eine Hoftung des Beklogten zusötzlich ouf
Vorgänge im Zusommenhong mit einer erbetenen bilonzmößigen Rück-
stellung für seine Kosten beruft, kommt dem iedenfolls fur die Rechnung
vom 3.l.3.1990 keine Bedeutung zu. Die Rückstellung sollte noch dem
Vortrog des Klögers nömlich nicht für seine in der Rechnung vom
3.l.3.1990 erfoßten Tötigkeiten erfolgen sondern für zusötzliche Arbeiten
und Aufwendungen zur Erstellung der Hondelsbilonz per 31.12.1987.'

Schließlich broucht der Beklogte ouch die beiden Rechnungen vom
7.11.1989 und 3.l.,l.l99l nichtzu bezohlen. Sieverholten sich noch eigenem
Vorbringen des Klögers ,,über die im Zusommenhong mit dem Verkouf
ongefollene Mehrorbeiten und Fohrikosten'1 Die Froge, wer diese bezoh-
len muß, ist nicht onhond des vom Klöger zitierten Vertrcgsentwurfs zu
beontworten. Entscheidend ist vielmehr der obschlie0ende schriftliche
Koufuertrog selbst. Er liegt dem Gericht ouszugsweise vor und besogt,
doß die Arbeiten ,,im Auftrog des Köufers" zu erstellen woren. Doß dor-
unter ouch eveniuell notwendige Mehrorbeiten und Aufwendungen zu
verstehen sind, die dem gleichen Zweck dienten, konn nicht zweifelhoft
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sein. Dos ober bedeutet: Es istvertroglich festgelegt, doß die oben onge-
fuhrten beiden Rechnungen vom Köufer zu begleichen sind.

Es konn nichifestgestelltwerden, doß derVertrog in diesem Punkt irgend-
wonn eine Abönderung erfohren hot. Zwor hot der Klöger im Schreiben
vom 7.7.1989 die mitbilonzierende Firmo gebeten, mon möge für seine
zusötzlichen Aufwendungen und Arbeiten im Rohmen der Hondelsbilonz
eine Rückstellung von 2000,- DM berücksichtigen. Der Beklogte hot dem
widersprochen, weil er Mehrkosten mit dem Klöger,,oußerbetrieblich"
obrechnen werde. Dos bestreiiet er nichi, meint obe; er hobe sich zu
Rechtgegen die Rückstellung gewehrt, einmol,weil erdie Mehrkosten von
Anfong on für unberechtigt geholten hobe, ober ouch und vor ollem, weil
eine derortige Rückstellung den Koufpreis reduziert hoben würde. Dos
ersteArgument mog dohinstehen, doD zweite trifFt iedenfolls zu, denn di
Bilonzen woren - unstreitig - fur die Festlegung des Koufpreises moß-
geblich. Der Beklogte ols Geschöftsführer der Verköuferin beziehungs-
weise von deren Komplemeniör'GmbH wor der moßgebliche Ansprech-
portner für den Verkouf des Unternehmens. Seine Erklörungen in diesem
Zusommenhong sind nicht dohingehend zu verstehen, doß er eine
eigene Verpflichtung eingehen wollie, für Steuerberoterleistungen des
Vla^^-^ ^^-^x^l:^l^ ^l^-,,^r^J-^^ \/^. ^ll^- t^^^ '.1^- ^i^Ll o^t^^mma^l\lLlv9lJ vE;lJ\Jtilt\-tt giltzuJtgtt9tt. vvt vilsrrr Nurilr uvrrr ril9rrr vrrrlrvrrrrr!vrr

werden, doß er die ondersloutende schriftliche Regelung im Koufvertrog
einseiiig und zu seinem persönlichen Nochteil oböndern wollte. Der
Senot teilt desh o I b d ie Auffo ssu n g des Lo nd g erichis, d oß d iese Außeru n g
in ihrer Kürze nicht die Feststellung erloubt, ihr liege ein persönlicher Verp-
flichtungswille zugrunde. lnsoweit bestehende Unklorheiten würden
iedenfolls zu Losten des Klögers gehen.

Letztlich konn der Klöger den Beklogien für die beiden zulelzl genonnten
Rechnungen ouch nicht ous dem Gesichtspunkt einer Verletzung noc[,
vertroglicher Pflichten in Anspruch nehmen. MoßgeblicherVertrog ist der
Berotervertrog zwischen der Firmo. Persönliche Verpflichtungen des
Beklo gten sind do rin nicht entho lten. I m spöteren Verö ußeru ngsvertro g ist
donn die Erwerberin ols Auftroggeber und domit ols Zohlungspflichtiger
fur die Arbeiien des Klögers benonnt. Wesholb der Beklogte in Ab-
weichung hiervon donn noch noch dem Schreiben des Klögers vom
7.7.198q die betreffende Regelung im schriftlichen Koufvertrog zu seinem
eigenen Nochteil hötte oböndern sollen, leuchtet nicht ein. Den Vortrog
des Klögers, durch dos Eingreifen des Beklogten sei die KG von den
Ansprüchen d es Klö g ers f reigestel lt u n d g leichzeitig erreicht worden, doß
ouch die Erwerberin für sie nichi oufzukommen hobe, vermog der Senot
im H inblick o uf d ib klo ren vertro g lichen Verein bo run gen nicht nochzuvol l-
ziehen.
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Notorhoflung
- feh lerhofte Gru ndstücksbezeichnu ngen
- Anschlußfehler des Rechtsonwolts
- fehlerhofter gerichtlicher Hinweis
(LG Oldenburg, Urt.v. 3.11.1992 - 7 0 830/92, rkr.l

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Der Notor istverpflichtet, füreine hinreichend bestimmte Bezeichnung
einer zu übertrogenden Grundstücksflöche Sorge zu trogen.

2. Anwoltsfehler bei der Korrektur des Notorfehlers (führen wegen der
Subsidioritöi der Notorhoftu ng zur Primörhoftung des Rechtsonwolts.
(onderweitige Ersotzmoglichkeit i. S. S 19 l, 2 BNotO)

3. Wird der Anwolt durch einen fehlerhoften gerichtlichen Vorschlog
,,in die lrre geführt'jentlostei ihn dies nicht.

Zum Sochverholt:

Die Klögerin begehrt von dem Beklogten ols Notor Schodenersotz
wegen schu ld hofter Amtspflichtverletzu ng.

Die Klögerin wor Eigentümerin des früheren Flursiücks 257/7 der Flurl der
Gemorkung W. eingetrogen im Grundbuch von W. zu Bond 52 Blott
2268,welchesvon derD.-Stro0e bis on den Küstenkonol heronreichte. Der
hintere, nohezu quodrotische Teil, den die Klögerin on den Erwerber
Diesen zum Preis von 130.000 DM veröu0ern wollte, wor mit einem ölteren
Wohnhous bebout.

Der Beklo gte beu rku ndete o ls Noio r o m B. B. l9B5 zu seiner U R.-N r. 165/85
einen Koufvertrog. Aufgrund der von ihm in $ I des Koufvertroges ge-
wöhlten Grundstücksbezeichnung wurde nicht nur der hintere Teil, son-
dern dos gesomie Flurstückveröußert und ouf den Erwerber umgeschrie-
ben. Do der Erwerber sich ouf die Grundbucheintrogung zu seinen
Gunsten berief, hot die Klögerin den Vertrog durch Erklörungen vom
19.12.1985 wegen lrrtums und durch weitere Erklörungen 28.10.1986
wegen orglistiger Töuschung ongefochten.

Der Erwerber hotte doroufhin vor dem Londgericht Oldenburg
B 0.1479/86 - ouf Feststellung geklogi, doß er Eigeniümer der gesomten
Porzelle 257/7 geworden sei. Widerklogend hotte die Klögerin zunöchst
die Rückouflossung des nicht mituerkouften Grundstücksteils verlongt.
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Aufgrund eines gerichtlichen Hinweises, doß eine teilweise Rückouflos-
sung rechtlich unzulössig seiund derAnspruch der Klögerin dos gesomte
Koufoblekt erfossen müsse, hot die Klögerin ihr ursprüngliches Kloge-
begehren umgestellt und beontrogt, doß sie wieder ols Eigentümerin des
gesomten Grundstücks eingetrogen werde.

Durch Urteil vom 30.6.1987 hol dos Londgericht die Kloge obgewiesen
und derWiderkloge siottgegeben. Auf die Beru{ung des Klögers önderte
dos Oberlondesgericht durch dos in Bezug genommene Urteil vom
16.2.1989 die londgerichtliche Entscheidung dohingehend crb, doß die
Klögerin - entsprechend ihrem zunöchst gestellten Widerklogeontrog -
ols Eigeniümerin des vorderen Grundstücksteils wieder im Grundbuch
eingetrogen werde, wobei der Klögerin ein Teil der Kosten ersier und
zweiter lnstonz ouferlegt wurden.

Am 9.10.1991 schlossen die Klogerin und der Erwerber D. unter gleich-
zeitiger Beteiligung der Nocherben und weiterer von der Ubertrogung
d es G ru ndstü cks betroffener G ru ndstü ckseig entü m er ei n en Rü cko bwick-
lungsvertrog - UR.-Nr. 441/92 des Notors G. -, wonoch die Klogerin
weiiere Notorkosten zu togen hotte.

nr^ L/l:.^^-:^ L^L^,,^+^+ .J;^.,^^ il^.i^ ^.^+^-,,^,J -.^,^l+^. l^^+^^-,J^.\/^,L/lu l\l\lv('l lll L,/{tl l\luPlltl/ \llg v\Jr r il il il r vrJrsr urru zvvsil9l lllJlul lz veo Yvr

fohrens B 0.1479/86 zu trogenden Kosten beliefen sich ouf insgesomt
29.835,53 DM. Ferner seien ihr durch den Rückobwicklungsvertrog wei-
tere Kosten in Höhe von394,90 DM entstonden. Diese hot sie im Verlouf
des Prozesses ouf 324,10 DM gemindert. ln Höhe des Differenzbetroges
von 20,80 DM fullt sie ihren Anspruch mitweiteren Kosten ouf, die ihr in
Höhe von 233,78 DM wegen einer weiieren Beurkundung entstonden
seien, die im Zusommenhong mitder Rückobwicklung er{orderlich gewor-
den wören - UR.-Nr: 349/92 des Noiors G.

Die Klögerin ist der Ansicht, der Beklogte sei ihr zum Ersotz dieser Kosten
verpflichtet, do sie durch seine fehlerhofte Amtstötigkeit verursocht wor-
den seien. Der Beklogte könnesich ouf dosVorliegen eineronderweitigen
Ersotzmöglichkeit, die er in der fehlerhoften Prozeßführung im Verfohren
B O.1479/856 sehe, nicht berufen. Eine fehlerhofte Prozeßführung liege
nicht vor, do der ursprünglich gestellte Antrog der Klögerin erst noch
einem ousdrücklichen Hinweis des Richters in ienem Verfohren umgestellt
worden sei.

Nochdem der Beklogte ouf die oufgrund des Rückobwicklungsvertroges
von der Klögerin zu trogenden Notorkosten einen onerkonnten Teil-
betrog 14l,70DMzzgl.Zinsen (insgesomt144,06 DM) gezohlt hotte, hct
die Klogerin ihren Antrog entsprechend herobgesetzt.
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Ferner begehrt die Klagerin Feststellung der Ersotzpflicht hinsichtlich der
weiteren Schöden, do diese noch nicht obschließend feststünden, do der
Rückobwicklungsvertrog grundbuchmößig noch nicht obschließend
durchgeführt sei.

Die Klögerin beontrogt,

l. den Beklogten zu verurteilen, on die Klogerin 30.229,93
DM nebst4 o/oZinsenseitdem 10.7.1989 obzuglich erledig-
ter14l,70 DM zu zohlen.

2. festzustellen, doß der Beklogte verpflichtet ist, der Klögerin
ollen weiteren Schoden zu ersetzen, der ous der fehler-
hoften Beurkundung des Koufuertrogesvom B. B.l9B5 (UR.-

Nr. 165/85 des Beklogten) entstonden ist.

Der Beklogte bec nirogt,

die Kloge obzuweisen.

Eine Ersoizpflicht besiünde nur hinsichtlich der durch den Rückob-
wicklungsvertrog entstondenen Notorkosten, die sich ouf 324,10 DM
beliefen. Dorouf hobe sich die KIögerin ollerdings die Vorteile
onrechnen zu lossen, die ihr dodurch entstonden seien, do{J eine
gesonderte Auflossung nicht mehr erforderlich gewesen sei. Bei ord-
nungsgemößer Amtshondlung des Beklogten wören fur die donn
erforderlich Auflossung Notorkosten von 1U,40 DM entstonden. Der
Differenzbetrog von 141,70 DM (324,10 DM - 182,40 DM) sei der
Klögerin einschließlich ongefollener Zinsen mit insgesomt 144,06 DM
erstottetworden. Soweit die Klögerin oufgrund der Beurkundung vom
1.7.1992- UR.-Nr. 349/92 des Notors G. - weitere Kosten in Höhevon
223,78 DM zur Auffüllung ihres Anspruchs geltend moche, sei nicht
dorgelegt, doß diese ouf derfehlerhoften Amtstötigkeit des Beklogten
beruhten.

DerAnspruch der Klögerin wegen der Prozeßkosten in dem Verfohren
B O.1479/86 sei nicht begründet. Diese beruhten ollein dorouf, do0
die KlAgerin dieses Verfohren folsch gefuhrt hobe. Trotz des gericht-
lichen Hinweises in erster lnstonz hötte sie nicht die Rückouflossung
des gesomien Grundstücks verlongen dürfen, sondern bei ihren ur-
sprünglich gestellten Antrögen verbleiben müssen. .....
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Aus den Gründen:
t.

Der Anspruch der Klögerin ouf Schodenersotz wegen der von ihr ouf-
grund des Vorprozesses B 0.1479/86 zu trogenden Prozeilkosten ist zur
Zeit nicht begründet.

Unstreitig hot der Beklogte ols Notor bei der Beurkundung des Kouf-
vertroges vom B. B. l9B5 - UR.-Nr. 165/85 - fohrlössig die ihm obliegende
Amtspflichten verleizt, indem er in dem Verirog die zu veröußernde
Grundstücksfloche fehlerhoft bezeichnet hot. Dies hotte zur Folge, doß
der Erwerber diesen entsprechend dem Willen der Beteiligten nicht nur
h i nsichtl ich der rü ckwö rtigen Teilf lö ch e, son d ern f ü r d o s g eso mte Fl u rsiÜck
257/7 olsneuer Eigentümer im Grundbuch eingetrogen wurde. Die fehler-
hqfte Grundstücksbezeichnung beinholtet einen Verstoß gegen die de
Beklogten gemöß $ lZ BeurkG obliegende Amtspflicht, wonoch der Notor
ouch für eine hinreichend bestimmte Bezeichnung der zu übertrogenden
Grundstücksflöche Sorge zu trogen hot (Rinsche, Die Hoftung des Rechts-
onwolts und des Notors,3. Aufl., Rd. ll 2531. Aufgrund dieserols fohrlössig
zu bewertenden Pflichverletzung ist er der Klögerin gemöß $ 19 Abs. I

Sotz I BNotO zum Ersotz des ihr dorous entstehenden Schodens verp-
flichtet. Der Schodenersotzonspruch umfoßt dobei ouch die Verpflich-
iung zum Ersotz der notwendigen Prozeßkosten, die der Klögerin ouf-
grund derWohrnehmung ihrer lnteressen in einem onderen Prozefl eni-
stonden sind.

Gemöß $ 19 Abs. I S. 2 BNotO hoftet der Notor bei fohrlössiger Amts-
pflichVerletzung iedoch nu r fü r d ie Schöden, {u r die die Klo gerin nicht o uf
ondere Weise Ersotz zu erlongen vermog. Die Klögerin konn sich in die-
sem Verfohren ouch nicht mit Erfolg dorouf berufen, doß die Subsidiori-
tötsklousel hier nicht eingreife, denn sie hot dos Vorliegen einer onc
weitigen Ersotzmöglichkeit nicht widerlegt Arndt, BNoiO, 2. Aufl. $ 19

Rd. ll 2.5.2.). Vielmehr ist die Kommer oufgrund des vorgetrogenen Soch-
verholis dovon überzeugt, doß die Klögerin im Vorproze0 einen Teil der
Prozeßkosten o ufg ru nd ei ner feh lerhoften Prozeßf ü h ru n g zu tro gen hotte.
I h re Prozeß bevol I m ö chiigten hotten dort von dem u rsp rü n g I ichen Antro g,
der o uf ei ne tei lweise Rücko uf I o ssu n g g erichtei wo r, Absto nd g eno m men
und die Rückouflossung des gesomien Grundsiücks verlongt. Dieser
weitergehende Antrog wor durch dos Oberlondesgericht in der Beru-
fungsinsionz ouf Kosten der Klögerin obgewiesen worden. Mithin besteht
ein Ersotzonspruch wegen der dodurch verursochten Prozeßkosten gegen
die Prozeßbevollmöchtigten im dortigen Verfohren, der ols onderweitige
Ersotzmöglichkeit onzusehen ist.
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Auch wenn die Prozeßbevollmöchtigten der Klögerin den Antrog erst
oufgrund eines Hinweises des zustöndigen Einzelrichters umgestellt
hoben, loßt dies ein hoftungsbegründendes schuldhoftes Verhclten nicht
entfollen. Denn selbst wenn dos eingescholtete Gericht den Anwolt im
Prozeß ouf den ,,folschen W"g" gebrocht hot, besteht für den Anwolt die
vorrongige Verpflichtung, die Rechtsloge und ihre Vereinborkeit mit dem
gerichtlichen Vorschlog zu prüfen (Borgmonn/Houg, Anwoltshoftung,
2. Aufl., $ 26 Nr.5 o).

Unobhöngig dovon, doß eine entschuldigende Wirkung nur donn on-
genommen werden konn, wenn es sich um eine Entscheidung eines
Kollegiolgerichts hondelt (Borgmonn/Houg o.o.O. $ 26 Nr. 5), wos hier
nicht der Foll wor; wird dos Verholten des Anwolts ouch nur donn ols ent-
schuldigt ongesehen, wenn er sich in einer - noch oblektiven Kriterien zu
beurteilenden - ousweglosen Situotion befunden hot (Kommergerichi
VersR 1981,1057lr. Doß dies der Foll gewesen ist, konn derzeit nicht ob-
schließend beurteilt werden. Die Kloge wor doher insoweit ols zur Zeit
unbegründetobzuweisen. Denn die Rechtskroft des Urieils, durch dos die
Amtshoftungskloge mit der Begründung obgewiesen wird, onderweitige
Ersotzmöglichkeiten seien noch offen, steht einer erneuten Geltend-
mochung des Anspruchs nichtentgegen,wenn sie die ongebliche onder-
weitige Ersotzmöglichkeit ols undurchsetzbor erweist (Arndt o.o.O. $ 19
I zi{+.2.5.2.t.

Hinsichtlich dervon der Klögerin ols Schodenersotz geltend gemochten
Notorkosten, die ihr durch die Beurkundung des Rückobwicklungsver-
troges - UR.-Nr.44ll91 des Notors G. - in Höhe von 324,10 DM entstonden
sind, ist oufgrund der Zohlung des Beklogten vonl44,06 DM eine Erledi-
gung in der Houptsoche in Höhe vonl41,70 DM eingetreten. Der weiter-
gehende Betrog wurde onteilig ouf die bis dohin onge{ollenen Zinsen
geleistet.

Wegen des weitergehenden Anspruchs wor der Kloge stottzugeben.
Zwor ist derAnsicht des Beklogten insoweit zuzustimmen, doß die Klöge-
rin sich ouf ihren Schodenersotzonspruch die Vorfeile onrechnen zu lossen
hobe, die sie bei ordnungsgemößer Amtsführung des Notors sonst hötte
oufwenden müssen. ln diesem Follwöre noch derVermessung des Grund-
stücks hinsichtlich der Teilflöche die gesonderte Beurkundung der Auf-
lossung hinsichtlich der Teilflöche erforderlich gewesen. Dodurch wören
noch dem unwidersprochenen Vortrog des Beklogten Notorkosten in
Höhe vonlB2,40 DM entstonden. Aufgrund der Kostenregelung des ur-
sprünglichen Vertroges, wonoch der Köufer die Kosten des Vertroges und
seiner Durch{ührung zu trogen hotte, wören ouch die Kosten der Auf-
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Gl Leitsötze

lossung von ihm zu trogen gewesen. Der Klögerin steht somit gegen den
Beklogten ein weiterer Schodenersotzonspruch in Höhe von lB2,4O DM
gemöfl 5 19 Abs. I BNotO zu. .....

Bewirtu n gskosten /Aufzeichn u n gspf lichten / N och h olu n g

Die über Bewirtungen in einer Goststötte ousgestellten Rechnungefl, Qrd

ebenfolls den Nomen des bewirtenden Unternehmers entholten mÜssen,
durfen nochtröglich um diesen Nomen ergönzt werden.
(FG Boden-Württemberg, v.1.4.1992 - 5 K29B/Bq - LEXinform 01024581

Anmerkung: Die Nochholung wurde durch Erklörung des Unternehmers
zu Proiokoll des Gerichts durchgefuhrt.

U berörtliche Sozietöt / Zu go n g von Sch riftstücken

Bei einer Sozietöt die ihre Konzleiröume in verschiedenen Geböuden hot,
isi ein Schreiben ouch donn zugegongen, Wenn es in einen Briefkosten
gelongt, in dem dos ols Adressot bezeichnete Sozietötsmitglied ublicher-
weise seiner beruflichen Tötigkeit nicht nochgeht.
(OLG Stuttgort, Urt.v. 6.10.1992 -l2U 68/92 - WPK-Mitt. 1993,761

Verbotene Auf rech n u n g mit Schoden ersotzo n sprüch en

Eine Publikums-KG hot gegen die indirekt über eine Treuhondkommondi-
tistin beteiligten Anleger/Treugeber-Kommonditisten keine direkten
Ansprüche ouf Zohlung der Einloge und zwor ouch donn, wenn sie im
lnnenverhöltnis wirischoftlich einem direkt beteiligten Kommonditisten
gleichstehen. Auch der Konkursverwolter konn Ansprüche ous $ lZlAbs. 2
HGB gegen sie nicht geltend mochen.

Eine Aufrechnung der Treugeber-Kommonditisten mit Schodenersotz-
onsprüchen gegen die vertrogliche Forderung der Treuhondkommondi-
tistin ouf Zohlung der Einloge verstößt gegen dos Aufrechnungsverbot
ous $406 BGB, weil und solonge dies zu einer Benochteiligung der
Glöubiger im Konkurs der Publikums-KG fühit.
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 28.3.1991- 6U16\/90 - RPK U 1.071/9ll
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Stichwort und Entscheidu ngsverzeich nis
(Heft I -9,19931

Amtspflichverletzung d. FA

- ungerechtfertigte Mohnungen,
Anwoltskosten

- Mitwirkungspflicht
- Rechtsprechu n gshinweise
- Schötzung

Anerkenntnis
- d. Honororforderer

Bonkhoftung
- Aufklörungspflichten, Ko pitolo nleger
- Bonkreferenz
- Hoftungsbeschrönkung, AGB
- Plousibilitötsprüf ung

r- Prospekthoftung
- Wissensvorsprung' - WP-Testog

Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermietung
: Einschrönkung d. Rspr.

Beleg
- Bewirtungskosten, Nochholung
- Rechnun gs-/Leistungsem pfönger

Belehrungspflicht d. RA
- über Literotu rouffossu ngen
- beschrönktes Mondot
- Unterholtsprozefl

Belehrungspflicht d. SIBIWP
- Einfomilien- oder Zweifomilienhous
- fehlende Belehrungsbedürfiigkeit

I : wg. Rundschreiben
'- Gebührenhöhe

i
Berotung
- U mfong/Wirtschoftsberotun g

Beschlognohmeverbot $ 9Z SIPO
- Geschöltsunterlogen

Beweislost
- unterlossene Aufklörung/Belehrung
- Ausforschungsbeweis
- Honorozohlung

Bilo nzerstellung
- holbferiige Arbeiten, Anzohlungen

Bindungswirkung
- Strofurteil

Dorlegungslosl z. Regreßonspruch
- Schoden, g2B7 ZPO

93,293
93,56
93,296
93,56

93,149

93,43
93,43
93,200
93,200
93,43
93,194
93,200

93,62

93,62

93,306
93,233

93, r39
93,260
93,116

oa ro
93,234

93,112

93,142

93,43

93,110
93,101
93,149

93,231

93,269

Dienstvertrog
- Fehler, Beweislost
- freier Mitorbeiter d. StB

- Teilleistung

Feststellungskloge
- künftiger Anspruch
- und FG-Prozeß

Firmo
- Zusotz,,Revision"

Forderungsobtretung
- Verschwiegen heitspf licht

Freie Mitorbeiter
- Diensfuertrog

Fristenkonlrolle
- Ausgongskontrolle
: Telefox

- Fristversöu m nis, u nversch u ldefe -: Erkronkung
: Flucht i. d. Söumnis
: Postbeförderung, neue Bundeslönder

- Mituerschulden d. Mondonien
- Telefox
: Ausgongskontrolle

- Unierschriftskontrolle

Goslstöttenübernohmevertrog

Gesomtschuldner
- Boubetreuer, Treu hönder

GmbH
- Honoro rhoftung d. Geschöfts{üh rers

- Steuerhoftung d. Geschöftsf üh rers

Hoftungsbeschrönhrng
- Ausschluß d. Sozius
- Hoftungshöchstsumme
Honororonspruch d. StB

- Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
- Buchführung
: Auslogenpouschole, $ 16 StBGebV
: Rohmensotz

- Dotevgebühren
- Gebührenrohmen
: Buchführungshonoror

- lnieressenkollision
- Pouscholgebühr, 514 StBGebV
: nichtige -, Vergüiungsonspruch

- Rückforderungsonspruch, S Bl2 BGB
- Schreibgebühren, $ 12 StBGebV
- Schriftform

200
200
200

93,
93,
93,

93,117
93,182

93,44

YJ, I

93,200

93,221

93,249
93, il6
93,2s0
93,222

93,221
93,194,249

93,78

93,2

93,298
93,IBB

93,

93,152

93,152
93, r51

93, l50, tst

282
282

93,

93, r5r
93,207
93,50
93,52,

203,205
93,203
93,152
93,205

93,98
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- Teilleistung
- Veriöhrung des -: Einrede in zweiier lnsionz

- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüfungsveriroges

Kousolitöt
- Bilonlehler
- Fehler d. Gerichts/Fehler d. RA

- inzw. Pflichtwidrigkeii u. Schoden
: Sicherheit d. Ehefrou

- f. Steuerhoftung

Kenntnis d. Sleuerrechts
- Zwischenvermietu n g, Bou herren modell

Kennlnis d. Zivilrechts
- BGH-Meinung

Konlalrsverwolter, Hoftung d. -
- Pflichtverletzung d. Sequesters

Kündigung d. Mondots
- fristlos, 5627 BGB

Moklervertrog
- Anwoltsberuf

Mondotsniederlegung
- Unregelmößigkeiten d. Mondonten

Mitverschulden
- Kenntnis d. Mondonten
- Zeitoblouf

Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungspflichten
: Dorlegun gs-Beweislost
: Miteigentümer, Sicheru ngshypothek

- Erfüllungsgehilfe d. Beteiligten
- Ersotzmög lich keit, o nderweitige
: Anwoltsfehler

- Grundbucheinsicht
- Gru ndstücksbezeich nu ng

- Rechtskenntnis

- Vermögensvormund
- vertrogswid rige Zwischenrechte

Pflicht z. Anfroge b. FA

Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis

Provisionsgeschöfte
- Untreue

Prüfungsouftrog
- nichtiger -, S 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB
- Unterschrift d. Gesellschofters

Rechtsonwolt
- Anfechtungskloge, o ktienr.

- Angestellter, neue Bundeslönder
- Berotungspflichten
: Gostsiötten überno hmevertrog

- Mokleriötigkeit
- Veroniworiungsbereich bei Fehler

d. Gerichts
- Vergleich, Mo ndonten interesse

- Vertreter, S 53 BRAO

Rechtsberotu n g/Rechtsbesorgu ng

- d. GmbH
-d.WPArt.l$5Nr2: Kindergeld

vorverlroglicher Regreßonspruch
- Veriöhrung d.

- Versicherungsschutz

Revision
- durch WPG/StBerG

Rundschreiben d. StB

- Zugong d. -
Sochverholtsermitllung
- durch Steuerberoter

Schoden
- Betriebsoufspohung
- Dorleg un gslosl, 9 287 ZPO
- Fomilienunternehmen
- Gerichtsentscheidun g

- Steuerholtu ng d. GmbH-Geschöftsf.
- Sieuervorteile
: Korrekiur d. -: rechtswidrige -

- Zuschötzung

Schodenersolz
- Minderung d. Anschoffungskosten

Sequester
- ordn ungsgemöße Verwo ltung
- Regreß im Konkurs

Sozietöt
- irre{ührende Angoben, g 3 UWG
: gemischte -

- überörtliche -: Zugong von Schrifisiücken

Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondotsübernohme

Stondesrecht
- Gelegenheit z. Stellungnohme

93,200

93,20]'

93,51
93, s]

93,44
93,251

93,221
93,78

93,78
93,282

93,301
93,158,

222
93,158

93,44

93,283
93,30r

93,283
93,188

93,62

93,139

93,222

93,159

93,282

93,273

93,251
93,260
93,74

93,45,47

93,3
93,78
93,117
93,222
93,301
93,3
93,30r
93,3
93,103
93,137

93,91

93,44

93,78

93,44

93,91
93,214

93,2

93,234

93,288

93,223
93,99
93,223
93,184
93, r88

93,236
93,44,62
93,36

93,116

93,78
93,222

93,,116
93,116
93,306

93,2
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StB-GmbH
- Hoftung d. Geschöftsführers

Steuerberotu n gsvertrog
- wg. Hoftungsbescheid gg.

Geschöftsführer

Steuererklörung
- Unmoglichkeit d. -
gewerbliche Tötigkeit
- Anwoitsberuf

Teilleistung
- Vergütungsonspruch

Telefox
- Ausgongskontrolle

Treuhönder
- Aufrechnung mit Schodensersotz-

onsprüchen
- Au{teilung d. Grundbesitzes

geso mtsch u ld ner, Bo u betreuer
Mituerschu lden d. Treu gebers
,(echn u ngsleg ungsp{licht

- Veriöhrung f. RA-Treuhönder
- Versicherungsschutz

Umsotzsteuer
- Anspruch o. Rechnungserteilung
- Rechnungs-/Leistungsempfönger

Unterschrift

Untreue
- versch leierie Provision

Vergleichsverwolter
- bestötigte Woren bestel I ung

Veriöhrung, 5 5l BRAO
- vorvertrogliche Ansprüche
- f. RA-Treuhönder

.'eriöh rungsbeg in n
: Beitritt z. Anlogemodell

' : Teilkü ndig ung, Vertriebsvertro g

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 51 o WPO
- Belehrungspflicht uber eigene Fehler und

Veriöhrun gsvorsch rift, Sekundöro nspruch
:'Anloß für -: Ersterwerbermodell

- Veriöhrungsbeginn
: Bestondskroft
: Erloß d. Steuerbescheides
: Frisfuersöumnis
: Schlußbesprechung
: mit Sicherheiisleistung
: Vermögensgeföhrdung,

Gewerbesteuerm in im ierung
: Wirtschoftsberotung
: Zugong d. Steuerbescheides

- Veriöhrungsbeginn, Sekundöronspruch: Primörveriöh ru n gsende
- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung

Veriöhrung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Kennlnis d. Schodens
: Wissenszurechnung d. RA

- Veriöhrungsbeginn

Vermögensvormund
- un gewöhn liche Vertro gsgesto ltun g

Versö um nisurteil
- Flucht i. d. Söumnis

Verschwiegenheit
- Forderungsobtretung
- Konkurs d. Mondonten
- Unregelmößigkeiten d. Mcndonten: Mondotsniederlegung

Versicherungsschutz
- Treuhondtötigkeit

Verspötungszuschlöge
- teilweise Berufsunföhigkeit d. StB

Werbeverbot
- Dritfwerbung

Wiedereinsetzung
- Hilfstötigkeii
- Rechtsirrfum
: Proxiso bwickler, Bef ug n isse

- Unferschriftenkontrolle

Wirtschoftsberotung
- Umfong d. -
Muslereinspruch

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, g 319 HGB
- Rechtsberolung
: Kindergeld

Zohlungsverkehr d. Mondonten
- Uberwochung d.-
Zugong
- b. überörtlicher Sozieiöt

Zuschötzung
- Schoden?

Zwongsvollstreckung
- gg. betogten StB

Zwischenvermietung
- Belehrungspflichten

93,240

93,112

93,238

93,282

93,200

93,221,222

93,306
93,26
93,2
93,26
93,2
93,90
93,214

93,158

93,91
93,90

93,91
93,163

93,36
93,142

93,36
93,79
210
93, r95
93,79

93,35
93,142
93,177

93,249
93,233

93,249

93,106

93,210

93,212

93,270
93,271
93,21,|7

93,103

93,116

93,2
93,277
93,273
93,273

93,214

93,108

93,2

93,194

93,44
93,194

93,142

93,74

93,44

93,44

93,IBB

93,306

93,36

93,194

93,62

BGN v.12.6.1990 - V StR 268189

BGH v. 30.10.1990 - 1 StR 544190

93, r03

93, 106
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